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& SACHVERHALT

Gärtner G sitzt auf der Veranda seiner Gartenlaube. Wie jeden Sonntag reizt ihn der „12-
jährige Bengel“ B, dessen sonntäglicher Ausflug wieder einmal über die Obstplantagen des G
führt, an deren Früchte er sich bedient. Doch an diesem Sonntag ist alles anders. Zur
Beseitigung der „Kinderplage“ plant G, den B mit seiner Schrotflinte zu töten und die Leiche
verschwinden zu lassen. Sodann möchte sich G die Sorgen der wohlhabenden Eltern um den
Verbleib ihres Kindes für eine Lösegeldforderung zunutze machen, um den wohlverdienten
Altersruhesitz im warmen Thailand beziehen zu können. Zuvor hatte er sich bei Rechts-
anwalt R über die rechtlichen Konsequenzen im Falle einer Aufdeckung erkundigt. R war
aufgrund seiner finanziellen Probleme kurz zuvor bei den Eltern des B eingebrochen und
hatte teuren Schmuck geklaut. Weil R beim Verlassen der Wohnung völlig unerwartet den B
zuhause angetroffen und nunmehr Sorge hatte, der B könne ihn an seine Eltern oder gar die
Polizei verraten, gab R dem G den folgenden – seiner rechtlichen Überzeugung widerspre-
chenden – Rat: Man könne ihm (G) strafrechtlich nichts anhaben, wenn G, der seit einem
Leitersturz im Rollstuhl sitzt, beim nächsten „Mundraub“ des B zunächst einen Warnschuss
in die Luft abgebe; würde sich B davon nicht beeindrucken lassen, könne G den B durch
Notwehr gerechtfertigt töten. G zeigte sich zwar überrascht von dem skurril anmutenden
Rat, vertraute aber letztlich auf dessen Richtigkeit und geht sodann zur Durchführung über:
An besagtem Sonntag gibt G einen Warnschuss ab; als B daraufhin nur lachend auf den G
zeigt und weiter von dessen Beeren nascht, richtet G seine Schrotflinte auf den B und drückt
ab. B stirbt, woraufhin G die Leiche verschwinden lässt. Sodann versendet er ein anonymes
Schreiben an den Vater (V) des B, in dem er ihn zur Zahlung von 1 Mio. EUR auffordert,
wolle er sein Kind noch einmal lebend wiedersehen.

Die Polizei kommt G schnell auf die Schliche, ohne aber Näheres über den Verbleib von B in
Erfahrung bringen zu können. Allerdings ist sich der Polizeibeamte P sicher, dass G weiß, wo
B festgehalten wird. Im Übrigen glaubt P fest daran, dass B noch lebt und nur eine schnelle
Aussage des G dessen Leben noch retten könne; seine dahingehenden Bemühungen bleiben
allerdings erfolglos. Der verzweifelte V hält derweil schon lange nichts mehr von den „allzu
bürokratischen Bemühungen“ der Polizei. Noch am Abend, als P ihn über die erneut ergeb-
nislos verlaufenen Vernehmungen unterrichtet, macht sich V auf den Weg zu G und erzwingt
eine Aussage über den Verbleib des B mittels eines schmerzhaften Würgegriffs; entgegen
seiner Hoffnungen kann V nur noch den Leichnam des B bergen.

Rückblende: Noch während der Ermittlungen beobachtet H, der mittlerweile die Gärtnerei
übernommen hat, mit Sorge den seit dem Vorfall von Reue geplagten Gemütszustand seines
Vaters G. Die Wut des H, der den Vorfall schnell durchschaute, richtet sich zunehmend
gegen R, der, so jedenfalls glaubt H, seinen Vater erst auf die unsinnige Idee gebracht hatte,
den B zu töten. Obwohl der an sich friedliebende H aus früheren Erfahrungen weiß, dass er
nach dem Genuss alkoholischer Getränke zu Gewaltausbrüchen neigt, begibt er sich eines
Nachmittags in die örtliche Stammkneipe, wo er sich maßlos, ohne sich aber wissentlich oder
willentlich in den Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit zu versetzen, betrinkt. Als
gegen 22 Uhr der R die Kneipe betritt, rastet H aus und wirft mit voller Wucht und Tötungs-
vorsatz einen Bierkrug in Richtung Rs Kopf. Der Krug verfehlt jedoch sein Ziel. R kommt
ins Taumeln und fällt zu Boden, bleibt aber unverletzt. Als H den R am Boden liegen sieht,
empfindet er Mitleid und sieht deshalb von weiteren Attacken ab. Ein im Anschluss bei H
durchgeführter Alkoholtest ergibt eine so hohe BAK, dass von trunkenheitsbedingter Schuld-
unfähigkeit (§ 20 StGB) ausgegangen werden muss. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen
sagt Gastwirt Y wahrheitsgemäß aus, dass er seinen Stammgast H und dessen Anfälligkeit für
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derlei Gewalttaten beim Alkoholkonsum kenne. Auch habe H ihm schon vor zwei Tagen
erzählt, dass er „stinksauer“ auf R sei. Deshalb habe er – Y – bereits im Vorfeld fest mit einer
tätlichen Auseinandersetzung zwischen H und R gerechnet, zumal er wusste, dass auch R die
Kneipe an diesem Abend besucht. Gleichwohl könne er ja sein ohnehin durch die Corona-
Pandemie stark geschwächtes Geschäft wegen derlei Befindlichkeiten seiner Gäste nicht
einstellen; im Übrigen habe er bis zuletzt nicht erkannt, dass H schon dermaßen „benebelt“
war.

Bitte prüfen Sie die Strafbarkeit aller Beteiligten nach dem StGB. Eventuell erforderliche Strafanträge
sind gestellt.

Bearbeitungsvermerk: Vermögens- und Eigentumsdelikte, die §§ 123, 239a, 239b, 240 StGB und die
Vorschriften des 21. Abschnitts des StGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

1. TATKOMPLEX: DER TOD DES B

A. STRAFBARKEIT DES G GEM. §§ 212 I, 211 I, II VAR. 3, 8 STGB

G könnte sich gem. §§ 212 I, 211 I, II Var. 3, 8 StGB strafbar gemacht haben, indem er B
erschoss.

I. Tatbestand

G hat den Tod des B kausal und objektiv zurechenbar verursacht. Zudem gab G den Schuss
mit Tötungsvorsatz ab. Schließlich könnte bei G das täterbezogene Mordmerkmal der Hab-
gier vorliegen. Habgier bedeutet ein rücksichtsloses Gewinnstreben nach Vermögenswerten
um den Preis eines Menschenlebens (vgl. nur Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II, 24. Aufl.
2023, § 4 Rn. 24). Hierdurch muss eine objektive oder zumindest subjektive unmittelbare
Vermögensmehrung eintreten (BGH NJW 1993, 1664 (1665); Schönke/Schröder/Eser/Stern-
berg-Lieben, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB § 211 Rn. 17). Dem steht gleich, dass der Täter
durch die Tat eine sonst nicht vorhandene Aussicht auf eine unmittelbare Vermögensmeh-
rung erlangt, die sich nach dem normalen Lauf der Dinge alsbald zu einem Vermögens-
zuwachs verdichtet (vgl. BGH NStZ 2006, 34 (35) – Tötung zur Erlangung einer Belohnung).
Dies ist mit Blick auf die geplante Lösegeldforderung anzunehmen. Weiterhin ist bei Motiv-
bündeln die Habgier nur dann einschlägig, wenn das Gewinnstreben das Gesamtbild der Tat
(noch) prägt, also das bewusstseinsdominante Motiv darstellt (vgl. BGH NStZ 1989, 19 f.;
Schönke/Schröder/Eser/Sternberg-Lieben, 30. Aufl. 2019, StGB § 211 Rn. 17). Zwar ging es
G auch darum, die „Kinderplage“ loszuwerden. Im weiteren Verlauf beabsichtigt er den Tod
des B aber vor allem deshalb, um sich durch die anvisierte Lösegeldforderungen seinen
Lebensabend in Thailand zu „versüßen“. Mithin ist das Mordmerkmal der Habgier erfüllt.
Weiterhin ist das täterbezogene Mordmerkmal der Ermöglichungsabsicht erfüllt, weil G die
Tötung als funktionales Mittel einsetzt, um weiteres kriminelles Unrecht (Lösegeldforderung,
vgl. §§ 253, 255 StGB) begehen zu können (allg. Rengier StrafR BT II, 24. Aufl. 2023, § 4
Rn. 110).

II. Rechtswidrigkeit – Rechtfertigung gem. § 32 StGB

Die Tat des G könnte durch Notwehr gerechtfertigt sein.

1. Notwehrlage/Notwehrhandlung

B nascht zum Zeitpunkt des Schusses von den Beeren des G, worin ein gegenwärtiger rechts-
widriger Angriff auf das Eigentum des G zu sehen ist (vgl. Rengier, Strafrecht Allgemeiner
Teil, 14. Aufl. 2022, § 18 Rn. 57f). Die Notwehrhandlung richtet sich gegen Rechtsgüter des
Angreifers (vgl. nur Rengier StrafR AT, 15. Aufl. 2023, § 18 Rn. 31) und ist geeignet, den
Angriff zu beenden. Weil G im Rollstuhl sitzt, sind andere Abwehrmöglichkeiten nicht
ersichtlich, sodass der Schuss auch das mildeste effektive Mittel darstellt. Diesen droht er
mittels eines Warnschusses an (vgl. dazu Rengier StrafR AT, 15. Aufl. 2023, § 18 Rn. 41).

2. Gebotenheit

Allerdings könnte das Notwehrrecht des G aufgrund sozial-ethischer Schranken einge-
schränkt sein, weil B ein schuldlos handelnder Angreifer ist (vgl. BGHSt 3, 217 (218) =
BeckRS 1952, 103878; BGH NStZ 2015, 151 (152); Schönke/Schröder/Perron/Eisele, 30. Aufl.
2019, StGB § 32 Rn. 52 mwN). Die Einschränkung beruht auf dem Gedanken, dass wenn

Mordmerkmal Habgier

Einschränkung des
Notwehrrechts
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